
„Diese Veröffentlichung erfolgt nachrichtlich.“ 
Der Verwaltungsakt wird ortsüblich im Amtsblatt der Verbandsgemeinden Dannstadt-

Schauernheim und Deidesheim bekannt gemacht. 
 

 

Vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren  
Niederkirchen (Ortslage) Teil 2 
Az.: 41249-HA11.5 
 

Schlussfeststellung 
des Vereinfachten Flurbereinigungsverfahrens Nieder kirchen 

(Ortslage) Teil 2  
gemäß § 149 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) 

 

I. Feststellung des Abschlusses des Vereinfachten F lurbereinigungs- 

   verfahrens Niederkirchen (Ortslage) Teil 2 

Die Flurbereinigungsbehörde schließt hiermit das Vereinfachte 
Flurbereinigungsverfahren Niederkirchen (Ortslage) Teil 2 durch folgende Feststellung 
ab: 

1. Die Ausführung nach dem Flurbereinigungsplan ist bewirkt. 

2. Den Beteiligten stehen keine Ansprüche mehr zu, die im Vereinfachten 
Flurbereinigungsverfahren hätten berücksichtigt werden müssen. 

3. Die Aufgaben der Teilnehmergemeinschaft sind abgeschlossen. 
 

 

II. Hinweise 

Mit der Zustellung der unanfechtbaren Schlussfeststellung an die Teilnehmergemein-
schaft ist das Vereinfachte Flurbereinigungsverfahren Niederkirchen (Ortslage) Teil 2 
beendet. 

 

Gründe 

 

Die Voraussetzungen für die Schlussfeststellung nach § 149 FlurbG liegen vor. 

Die Ausführung des Flurbereinigungsplanes ist in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht 
bewirkt. Insbesondere sind alle Anträge, Widersprüche und Klagen der Beteiligten 
erledigt.  

Die Unterlagen für die Berichtigung des Grundbuches wurden den zuständigen 
Grundbuchämtern und die Daten zur Berichtigung des amtlichen Liegenschaftskatasters 
wurden der Vermessungs- und Katasterverwaltung übersandt.  

Aufgaben, die die Teilnehmergemeinschaft noch zu erfüllen hätte, sind nicht bekannt. 

Die Kasse der Teilnehmergemeinschaft wurde ordnungsgemäß abgeschlossen. Der 
verbleibende Restkassenbestand wird nach Unanfechtbarkeit der Schlussfeststellung 



gemäß Vorstandsbeschluss vom 10.07.2013 auf das Verfahren Niederkirchen (Ortslage) 
Teil 3 übertragen.  

Mit der Unanfechtbarkeit der Schlussfeststellung ist das Vereinfachte 
Flurbereinigungsverfahren beendet und die Teilnehmergemeinschaft erloschen. 

 

Rechtsbehelfsfristen werden mit dieser Veröffentlic hung nicht in Gang gesetzt. 

Die Rechtsmittelfristen richten sich nach den  öffe ntlichen Bekanntmachungen. 

 

Neustadt, 29.10.2015 

Im Auftrag 

 

gez. Gerd Hausmann 

 

  
 


